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1. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von den systematischen 
Vergewaltigungen vorwiegend an muslimischen Mädchen und 
Frauen durch serbische Soldaten und Freischärler hauptsächlich in 
Bosnien? 

Hat die Bundesregierung bei der serbischen Regierung in Belgrad 
deswegen interveniert? 

Nach den der Bundesregierung vorliegenden Informationen auf-
grund von übereinstimmenden Zeugenaussagen muß von Mas-
senvergewaltigungen, vorwiegend an muslimischen Mädchen 
und Frauen, ausgegangen werden. Genaue Zahlenangaben über 
das tatsächliche Ausmaß dieser schweren Verletzungen der fun-
damentalen Menschenrechte liegen nicht vor. Hinweise, daß es 
sich dabei um systematische Vergewaltigungen handelt, mit dem 
Ziel, die Identität einer anderen Volksgruppe zu vernichten, ver-
dichten sich zunehmend. Die Bundesregierung hat deshalb bilate-
ral und im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wegen der 
Vergewaltigungen und anderer schwerster Menschenrechtsver-
letzungen bei der „jugoslawischen" Regierung massiv interve-
niert. 

2. In welcher Weise beabsichtigt die Bundesregierung, sich daran zu 
beteiligen, daß Aufklärung, Verfolgung und weltweite Achtung sol-
cher Vergewaltigungen sichergestellt werden? 

Vergewaltigung ist bereits Straftatbestand des Kriegsvölker-
rechts, das auch für den Raum des ehemaligen Jugoslawien gilt. 
Die Bundesregierung prüft derzeit Möglichkeiten, wie diese 
fundamentalen Regeln zur Wahrnehmung der Menschenwürde 
auf breiter Basis durchgesetzt werden können. 

Die Bundesregierung hat als erste mit Hilfs- und Beratungsmaß-
nahmen für die betroffenen Mädchen und Frauen begonnen. Die 
dabei geführten Gespräche mit den Opfern dienen auch der 
Aufklärung der jeweiligen Einzelsachverhalte. Darüber hinaus 
hat sich die Bundesregierung an VN-Sonderberichterstatter 
Mazowiecki gewandt, sich besonders auch dem Thema der Ver-
gewaltigungen zu widmen. Weitere Aufklärungsarbeit findet 
durch Selbsthilfegruppen vor Ort statt. 

3. In welcher Weise wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, daß 
Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen in die völkerrechtlichen 
Konventionen zum Schutz der Bevölkerung in Kriegs- und Bürger-
kriegsgebieten aufgenommen werden?  

Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen sind bereits nach 
geltenden Vorschriften des humanitären Völkerrechts in bewaff-
neten Konflikten verboten und als Kriegsverbrechen zu beurtei-
len. Hier sind insbesondere die Vorschriften in Artikel 27 Abs. 2 
des IV. Genfer Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten vom 12. August 1949 sowie in Artikel 4 Abs. 2 Buch-
stabe e des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen über den 
Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte zu 
nennen. Falls sich die Berichte über systematische Massenver-
gewaltigungen an vorwiegend moslemischen Frauen und Mäd- 
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chen bestätigen, wäre darüber hinaus der Tatbestand der syste-
matischen Schädigung einer ethnischen Gruppe im Sinne der 
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords 
vom 9. Dezember 1948 erfüllt. 

4. In welcher Weise setzt sich die Bundesregierung dafür ein, daß end-
lich ein Internationaler Strafgerichtshof errichtet wird, vor dem auch 
solche Verbrechen abgeurteilt werden können? 

Die Bundesregierung setzt sich im VN-Rahmen dafür ein, daß ein 
internationaler Strafgerichtshof geschaffen wird und daß derar-
tige Verbrechen vor diesem auch behandelt werden können. Zu-
sätzlich unterstützt die Bundesregierung innerhalb der Zwölf und 

der KSZE Überlegungen der KSZE-Berichterstatter-Mission unter 
Leitung des schwedischen Botschafters Corell zur Einrichtung 
eines Ad-hoc-Tribunals für Kriegsverbrechen im Bereich des 
früheren Jugoslawien. Das Hauptproblem bei diesen Bemühun-
gen ist, daß eine „internationale Strafgerichtsinstanz " Fragen 
staatlicher Souveränität berührt. Nach geltendem Völkerrecht 
sind die Staaten, die jeweils die Personal- oder Territorialhoheit 
ausüben, selbst für die Bestrafung der Täter von Kriegsverbrechen 
verantwortlich. Im übrigen sind auch die Anforderungen an ein 
rechtsstaatliches Verfahren schwierig zu erfüllen (z. B. im Hin-
blick auf die Bestimmtheit der Strafvorschriften, die Beweisermitt-
lung etc.). Noch gäbe es auch keine „internationale Voll-
streckungsmöglichkeit" für ein solches Strafurteil. 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, den Mädchen und 
Frauen im Kriegsgebiet zu helfen? 

In welcher Form wird die Bundesregierung dazu beitragen, daß den 
vergewaltigten Mädchen und Frauen medizinische und psycholo

-

gische Hilfe zuteil wird und sie existentielle Unterstützung erhalten? 

Ohne militärischen Einsatz besteht derzeit keine wirksame Mög-

lichkeit, den Mädchen und Frauen im Kriegsgebiet zu helfen. 
Außerhalb des Kriegsgebietes hat die Bundesregierung sofort 
gehandelt. Zur Evaluierung der Möglichkeiten zur Soforthilfe 

wurde die Reise eines Arztes des Gesundheitsdienstes des Aus-
wärtigen Amtes und eines Mitarbeiters angeordnet. Diese Reise 
brachte u. a. folgende grundlegende Ergebnisse, deren Umset-
zung bereits angelaufen ist: 

— Es müssen Häuser für „Frauen in Not" geschaffen werden, in 
denen Frauen und Mädchen medizinisch und psychologisch 
betreut werden. Ein erstes Haus dieser Art soll in Zagreb 
eröffnet werden. 

— Zusätzlich soll eine Kette von örtlichen Beratungsstellen für 
diese spezielle Problematik besonders ausgebaut werden, die 
sowohl Anlaufpunkt für betroffene Frauen als auch zur Fachbe-
ratung für Krankenhäuser, Kliniken und freipraktizierende 
Ärzte und Ärztinnen bilden. 

— Unter den betroffenen Frauen ist ein großes Maß an Solidarität 
zu beobachten, die Anlaß zur Hoffnung gibt, daß sie gemein- 
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sam die Probleme, die aus Vergewaltigung und Schwanger-
schaft herrühren, zumindest teilweise bewältigen können. 
Gerade dies kann aufgrund von Kultur und Sprache am besten 
in einer relativ vertrauten Umgebung geschehen, was die Be-
troffenen auch vor zusätzlicher Isolation bewahrt. Zum Teil sind 
vor Ort auch weitgehend intakte Großfamilien oder einzelne 
Verwandte, die den Frauen häufig zusätzlichen Rückhalt 
geben können. Es ist deshalb besonders wichtig, Frauen nur in 
Ausnahmefällen und auf besonderen persönlichen Wunsch aus 
dieser Umgebung zu nehmen. Der Aufbau und die Förderung 
von Institutionen zur Hilfe für die Frauen sollte deshalb aus 
diesen soziokulturellen Gründen so nah wie möglich an der 
vertrauten Heimat erfolgen. Die ersten Einrichtungen sollen 
deshalb in Kroatien aufgebaut werden. 

Die Bundesregierung wird dazu beitragen, daß den Frauen 
schnell und unbürokratisch medizinisch und psychologisch gehol-
fen wird. Darüber hinaus sollen diejenigen Opfer von Vergewalti-
gungen, die aufgrund ihres persönlichen Leids keine Möglichkeit 
haben, im früheren Jugoslawien zu bleiben, Aufnahme in 
Deutschland finden, soweit sie dies wünschen. 

6. Welche Initiativen gehen von den EG-Staaten aus, bzw. welche 
Vorstöße wird die Bundesregierung auf EG-Ebene unternehmen, um 
das Leid dieser Frauen zu mildern? 

Die Bundesregierung hat sich zur Minderung des Leids der betrof-

fenen Frauen umgehend an die britische EG-Präsidentschaft 
gewandt und das Thema auf dem Gipfeltreffen in Edinburgh 
nachdrücklich weiterverfolgt. Der Europäische Rat hat in Edin-
burgh eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, der die Verge-
waltigungen und das Festhalten muslimischer Frauen scharf ver-
urteilt. Die Verantwortlichen für die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sollen persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden. Mit der raschen Entsendung einer Delegation von Parla-

mentariern aller EG-Mitgliedstaaten unter der Leitung der briti-
schen Abgeordneten Frau Warburton soll die Lage vor Ort unter-
sucht werden. Der Europäische Rat hat die Vereinten Nationen 
hierzu zur Unterstützung aufgefordert. 

7. Wie wird die Bundesregierung dazu beitragen, daß den aus den Ver-
gewaltigungen hervorgegangenen Kindern geholfen wird? 

Möglicherweise verstoßene Kinder obliegen wie Waisen der ört-
lichen staatlichen Fürsorgepflicht. Die Bundesregierung wird sich, 
soweit notwendig, bei den entsprechenden Regierungen für eine 
angemessene Hilfe und Lösungsmöglichkeit einsetzen. 


